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Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (Teil A des Selbstverwal—

tungsgesetzes für Rheinland—Pfalz) vom 25. 9. 1964 (GVB1. 5. 145)

hat der Gemeinderat Hasborn am 10. Januar 1974 folgende Satzung

beschlossen, die nach Genehmigung durch das Landratsamt Bern

kastel—Wittlich in Wittlich vom hiermit bekanntge

macht wird:

§1

§4

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung

in Kraft. Gleichzeitig wird das Regulativ über den Erwerb und

den Verlust des Gemeindenutzungsrechtes in der Gemeinde Hasborn

aufgehoben.

Hasborn, den j/3. 1s
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1

über die Aufhebung des Gemeindenutzungsrechtes
in der Gemeinde Hasborn V3t. L‘i. 3

Das Gemeindenutzungsrecht in der Gemeinde Hasborn wird hiermit

aufgehoben.

§2

Das Gerneindegliedervermögen wird in Gemeindevermögen überführt.

§ 3

Das Einkauf sgeld wird auf Antrag zurückgezahlt.

Gemeindeverwaltung Hasborn

(Bürgermeister)


